Mustermann/-frau
xxxxxstraße 
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Tel.
08105 / 00000

den xx.xx.2008
An die
Regierung von Oberbayern
Luftamt Südbayern
Maximilianstraße 39
80538 München



Sonderflughafen Oberpfaffenhofen
Änderungsantrag der EDMO-Flugbetrieb GmbH


Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 30.11.2007 hat die EDMO-Flugbetrieb GmbH einen Änderungsantrag zu ihrem Antrag vom 10.08.2006 auf Änderung der luftrechtlichen Genehmigung auf dem Sonderflughafen Oberpfaffenhofen eingereicht.

In diesem Antrag wird eine Rücknahme der Höchstabflugmasse von Flugzeugen im sogenannten „qualifizierten“ Geschäftsreiseflugverkehr von 50 t auf 25 t sowie die Streichung des Hubschrauberverkehrs für den Geschäftsreiseflugverkehr an Sonn- und Feiertagen beantragt. 
Bei genauer Durchsicht der dem Änderungsantrag beigefügten gutachterlichen Stellungnahmen sowie der Übersicht der aufgeschlüsselten Flugzeugtypen in der EDMO-Prognose für die Flugzeugbewegungen im Jahr 2016 stellt sich heraus, dass wegen der Herausnahme der Flugzeugtypen Gulfstream, Falcon und Global aus der Flugzeugklasse S5.1 nicht ein einziges Flugzeug weniger von Oberpfaffenhofen abfliegen wird.

Auch die Zusage, dass an Sonn- und Feiertagen keine Hubschrauberflüge für Geschäftsflieger stattfinden sollen, ist eine „Leeraussage“, da andere Hubschrauber weiterhin an Sonn- und Feiertage fliegen dürfen.

Und schließlich bedeutet auch die angekündigte Flugroutenänderung für die so arg betroffenen Ortsteile von Gilching (Argelsried, Neugilching und Geisenbrunn) nicht die geringste Entlastung, da der IFR-Anflug  unverändert über diese Wohngebiete mit ihren Kinderplätzen und Schulen stattfindet.

Es zeigt sich also bei genauerer Betrachtung, dass der von der EDMO vorgelegte Änderungsantrag eine einzige Augenwischerei ist, da nicht ein einziges Flugzeug weniger fliegen wird.

So wie ich den EDMO-Antrag vom 10.08.2006 bereits mit meinem Schreiben vom  Okt. 2006 kategorisch abgelehnt habe, so muss ich auch den geänderten Antrag ablehnen, da er nicht die geringste Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen Antrag darstellt .


Hochachtungsvoll



